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Branchenspezifische Information für die Herstellung von Heimtiernahrung aus Bio-zertifizierten landwirtschaftlichen Komponenten
Allgemein:
Biologische Heimtiernahrung ist derzeit nicht in der VO (EG) 834/2007 geregelt. Die Austria Bio Garantie als akkreditierte Bio-Kontrollstelle zertifiziert Bio-Heimtiernahrung in Anlehnung an die oben angeführte Verordnung (EG) 834/2007. Im Anschluss wird auf die wichtigsten Eckpunkte, welche für die Bio-Kontrolle und die Zertifizierung durch die Austria Bio Garantie erforderlich sind, eingegangen. 
Aufnahme in das Kontrollsystem:

Maßgeblich für die Aufnahme in das Kontrollsystem ist das Abschließen eines Kontrollvertrages. Nach Abschluss dieses Kontrollvertrages erfolgt eine Vorerhebung des für die Kontrolle ansuchenden Betriebes in Form einer Erstabnahme. Bei der Erstabnahme ist bereits ein Konzept vorzulegen, welches sämtliche Abläufe und Maßnahmen beschreibt, die eine Trennung der biologischen Produkte über den gesamten Produktionsprozess gewährleistet. Nach positiver Erstabnahme kann der Betrieb mit der Produktion mit Bio-Rohstoffen beginnen.
Rezeptur:

a.) Landwirtschaftliche Zutaten:
alle Zutaten müssen aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft stammen oder auf der Positivliste der Zutaten aus konventioneller Landwirtschaft entsprechend der VO (EG) 889/2008, Anhang IX idgF gelistet sein (Liste siehe unten). Der Anteil an konventionellen Zutaten, darf aber nicht mehr als 5% bezogen auf die Trockenmasse der landwirtschaftlichen Komponenten betragen. Für alle Zutaten aus biologischer Landwirtschaft müssen gültige Bio-Zertifikate vorliegen.
b.) Zutaten und Verarbeitungshilfsstoffe:

für alle weiteren Zutaten (z.B. Vitamine, Vitaminmischungen, Zitronensäure, …) müssen gültige „gentechnikfrei Zusicherungserklärungen“ entsprechend der VO (EG) 889/2008 vorliegen (Formulare der Zusicherungserklärung können Sie unter der Internetseite www.infoXgen.com und/oder www.abg.at herunter laden). Es gilt in diesem Bereich dasselbe wie für Bio-Lebensmittel – auch zertifizierte Heimtiernahrung muss nachweislich in jeder Stufe ohne die Verwendung von Gentechnik hergestellt werden. 
Konservierungsstoffe oder Farbstoffe sind wie in Bio-Lebensmitteln auch bei zertifizierter Heimtiernahrung nicht erlaubt.
Allgemein: Neue Rezepturen sowie Rezepturänderungen müssen immer vorab der Kontrollstelle bekannt gegeben werden.
Wareneingang:

Der Wareneingang biologischer Zutaten muss im Betrieb von einem geschulten Verantwortlichen überprüft werden. Jeder Lieferant ist verpflichtet auf seinen Rechnungen, Lieferscheinen, Sackaufklebern, etc. den Hinweis auf die biologische Landwirtschaft anzuführen

Sorgfaltspflicht:
Als kontrollierter Betrieb sind Sie selbst verantwortlich, die Kennzeichnungselemente auf allen Warenbegleitpapieren und Etiketten zu kontrollieren und nötigenfalls von Ihren Lieferanten einzufordern.

Dokumentation:
für die landwirtschaftlichen Bio-Produkte sind eigene Artikelnummern anzulegen. Außerdem ist für jede Lieferung eigene Chargennummer zu vergeben. Die Vergabe der Chargennummern müssen einerseits einen Rückschluss auf die Lieferanten und andererseits auf die eingesetzten Rohstoffe (mengen- und chargenbezogen)  im fertigen Produkt gewährleisten. Die Plausibilität zwischen Rohstoffen (mengen- und chargenbezogen) im Fertigprodukt und den tatsächlichen Liefermengen, wird dann im Rahmen der Kontrolle stichprobenweise überprüft.
Lagerung:
Für Rohstoffe, welche verwechselt werden können, sind eigens gekennzeichnete Stellplätze zu konzipieren. Allgemein muss folgendes gelten: Bio-Rohstoffe müssen im Speziellen bei Zwischenlagerungen immer physisch als solche gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung muss auch für dritte nachvollziehbar sein.
Produktion:

Grundsätzlich muss gewährleistet sein, dass zum Zeitpunkt der Bio-Produktion eine eigene Anlage zur Verfügung steht. Kann dies nicht durchgehend gewährleistet werden, so müssen Spülchargen definiert werden. Art und Menge der Spülcharge wird im Rahmen der Erstabnahme gemeinsam mit dem Betrieb abgestimmt. Der Einsatz von Spülchargen ist zu dokumentieren. Die Lagerung der Fertigprodukte ist so zu gewährleisten wie bei den oben angeführten Rohstoffen.
Warenausgang und Verkauf:

Wie beim Wareneingang, sind auch bei den Fertigprodukten eigene Artikel anzulegen. Der Verkauf muss für die Kontrolle bezogen auf die Menge, den Artikel und über einen Zeitraum auswertbar sein.
Deklaration:
Da Heimtiernahrung nicht gemäß VO (EG) 834/2007 zertifizierbar ist, sondern in dessen Anlehnung, darf der Bio-Hinweis nicht direkt auf das Produkt Bezug nehmen, sondern auf die eingesetzten Rohstoffe. Für den Konsumenten muss dies eindeutig ersichtlich sein. Die Etiketten sind, sowie die Rezepturen immer mit der Kontrollstelle abzustimmen.
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ABG Signet:
Das Signet kann auch bei Heimtiernahrung verwendet werden, muss aber von der ABG geprüft und freigegeben werden.
Die Austria Bio Garantie hat einen hohen Standard für die Kontrolle und Zertifizierung der Heimtiernahrung festgelegt. Dieser Standard ist sehr eng an die Bio-Verordnung (EG) 834/2007 idgF. angelehnt.
Mit dem gültigen Zertifikat in Anlehnung an die oben angeführten Verordnung garantiert die Austria Bio Garantie für die Einhaltung der erweiterten/adaptierten Richtlinien für Bio-Heimtiernahrung – im speziellen für die kontrolliert biologische Herkunft der landwirtschaftlichen Zutaten entsprechend der VO (EG) 834/2007 und das die Produkte ohne die Verwendung von Gentechnik hergestellt werden.
Ihr Ansprechpartner bei der Austria Bio Garantie:

Frau Kathrin Hangelmann
Austria Bio Garantie
Fachbereichsleitung Fleisch und Heimtiernahrung 

Tel.: 0043-(0)2262/672213-62
Fax.: 0043-(0)2262/672213-33
Handy: 0043-(0)664/9206204
E-mail: k.hangelmann@agrovet.at URL: www.abg.at
Anhang:

Liste der erlaubten Zutaten in konventioneller Qualität
Auszug aus der VO (EG) 889/2008 Anhang IX
Nichtökologische/nichtbiologische Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gemäß Artikel 28
1. UNVERARBEITETE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE UND DARAUS HERSTELLTE VERARBEITUNGSERZEUGNISSE
1.1. Essbare Früchte, Nüsse und Samen

· Eicheln Quercus spp.

· Colanüsse Cola acuminata

· Stachelbeeren Ribes uva-crispa

· Maracuja (Passionsfrucht) Passiflora edulis

· Himbeeren (getrocknet) Rubus idaeus

· Rote Johannisbeeren (getrocknet) Ribes rubrum

1.2. Essbare Gewürze und Kräuter

· Pfeffer (peruanisch) Schinus molle L.

· Meerrettichsamen Armoracia rusticana

· Kleiner Galgant Alpinia officinarum

· Saflorblüten Carthamus tinctorius

· Brunnenkresse Nasturtium officinale
1.3. Verschiedenes

Algen, einschließlich Seetang, die für die Herstellung nichtökologischer/nichtbiologischer Lebensmittel verwendet

werden dürfen.
2. PFLANZLICHE ERZEUGNISSE
2.1. Fette und Öle, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch verändert, aus Pflanzen mit Ausnahme von

· Kakao Theobroma cacao

· Kokosnüssen Cocos nucifera

· Oliven Olea europaea

· Sonnenblumen Helianthus annuus

· Palmen Elaeis guineensis

· Raps Brassica napus, rapa

· Saflor Carthamus tinctorius

· Sesam Sesamum indicum

· Soja Glycine max
2.2. Folgende Zucker, Stärken und sonstige Erzeugnisse aus Getreide und Knollen

· Fructose

· Reispapier

· Oblaten

· Reis- und Wachsmaisstärke, nicht chemisch verändert
2.3. Verschiedenes

· Erbsenprotein Pisum spp.

· Rum: nur aus Rohrzuckersaft gewonnen.

· Kirsch, hergestellt auf Basis von Früchten und Geschmacksstoffen gemäß Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe c.
3. TIERISCHE ERZEUGNISSE
Wasserorganismen, nicht aus der Aquakultur, die bei der Herstellung nichtökologischer/nichtbiologischer

herkömmlicher Lebensmittel verwendet werden dürfen.

· Gelatine

· Molkenpulver „Herasuola“

· Naturdärme
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